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Der Zweck heiligt die (Kälte)Mittel
2014 verabschiedete die EU-Kommission den so genannten F-Gas Phase-down 
mit dem Ziel, die Emissionen fluorierter Treibhausgase weiter zu reduzieren.  
Kern dieser Regelung ist die schrittweise Begrenzung der Verkaufsmengen  
von teilhalogenierten Fluorkohlenwasserstoffen (HFKW) bis 2030, um das 
CO2-Äquivalent der heutigen Verkaufsmengen, verglichen mit dem Basisjahr 2015, 
auf ein Fünftel zu reduzieren. Ein Niveau, das für die Kälte- und Klimabranche 
eine Herausforderung darstellt, dank alternativer Kältemittel aber erreichbar ist. 

Die F-Gas-Verordnung sieht kein komplettes Verbot von Kälte-
mitteln mit hohem GWP (Global Warming Potential = Treibhaus-
potenzial) vor, sondern eine Quotenregelung über einen Stufen-
plan. Nur wenige Kältemittel werden tatsächlich gänzlich verbo-
ten. Dazu gehört beispielsweise der Einsatz von Kältemitteln mit 
einem GWP > 750 in Single-Split-Anlagen mit einem Füllmengen-
gewicht von weniger als 3 kg ab 2025, was auch das aktuell am 
häufigsten eingesetzte Kältemittel R-410A mit einschließt.

In der stationären Kälteerzeugung im Supermarkt wird ab 2020 
das Kältemittel R-404A verboten und ab 2022 gilt für zentrale 
Multipack-Systeme mit über 40 kW Leistung ein GWP-Limit von 
150. Die Quoten zur Reduzierung, die basierend auf dem Jahr 
2015 (100 %) festgelegt wurden, berechnen sich entsprechend 
nach den CO2-Äquivalenten der Kältemittelmenge (Kältemittel-
menge × GWP):
2016–2017: 93 %
2018–2020: 63 %
2021–2023: 45 %
2024–2026: 31 %
2027–2029: 24 %
2030: 21 %.

Notwendige Maßnahmen zur Zielerreichung
Da die F-Gas-Verordnung eine stufenweise Reduktion der CO2-
Äquivalente vorschreibt, bleibt es dem Markt überlassen, an wel-
chen Stellschrauben er zuerst dreht, um die Ziele zu erreichen. 
Die europäische Interessensvertretung der Klimatechnik- und 
Wärmepumpen-Industrie „European Partnership for Energy and 
the Environment” (EPEE) zeigt auf, dass der Phase-down mittels 
umfangreicher Umstellungen in drei Bereichen umsetzbar ist: 
1. Reduktion der Emissionen neuer Geräte durch die Verwen-

dung von Kältemitteln mit niedrigem GWP und geringeren Füll-
mengen

2. Reduktion des Einsatzes von Kältemitteln mit hohem GWP für 
Service und Wartung von bestehenden HLK-Anlagen (u. a. Ver-
bot von Anlagen mit dem Kältemittel R-404A ab 2020)

3. verstärkte Wiederaufbereitung und Wiederverwendung von 
Kältemitteln. 

Preisanstieg und Verknappung durch starke 
Mengenreduktion
Von der F-Gas-Verordnung am stärksten betroffen ist die Kälte-
technik, da hier bislang hauptsächlich R-404A mit einem hohen 
GWP von 3.922 Verwendung findet. Doch auch die Klimatechnik 
mit Split-Geräten ist gefordert. Hier ist ein schneller Umstieg auf 
Kältemittel mit niedrigerem GWP insbesondere aufgrund der hohen 
Stückzahlen, die jährlich in Europa installiert werden, notwendig .
Ein in der Praxis und Anwendung bereits erprobtes Kältemittel 
für den Einsatz in der Klimatechnik ist R-32, das heute von vielen  
Herstellern forciert wird. Ein rascher Umstieg auf bestehende 
Lösungen im Split-Bereich verschafft dem VRF-Bereich die be-
nötigte Zeit für die Entwicklung neuer, für diesen Anwendungs-
bereich geeigneter Kältemittel mit geringem GWP. 
Um zukunftsfähig zu wirtschaften und Marktanteile zu sichern, 
ist ein frühzeitiger Wechsel auf Systeme mit alternativen, Umwelt  
schonenden Kältemitteln für Planer und Anlagenbauer unerläss-
lich. Denn schon jetzt führt die Verordnung zu einer Verknappung  
und zu einem Preisanstieg bei Kältemitteln wie R-404A oder  
R-134a. Zum 1. Januar 2018 trat die erste große Reduktion der 
zulässigen Verkaufsmenge an CO2-Äquivalente auf 63 % in Kraft. 
Mengenmäßig bedeutet das eine Reduktion der ursprünglich pro 
Jahr verkauften fluorierten Treibhausgase von durchschnittlich 
knapp 183 Mio. t auf nur noch 115 Mio. t, die auf den Markt ge-
bracht werden dürfen. Die Verfügbarkeit der Kältemittel mit hohem 
GWP wird sich dadurch in den nächsten Jahren drastisch ver-
schlechtern und die Preise werden ebenso drastisch ansteigen.

Der Anwendungsfall bestimmt die Kältemittelwahl
Je nachdem, welcher Anlagentyp – ob Kälteanlage, Klimagerät, 
Kaltwassersatz usw. – installiert werden soll, sind unterschied-
liche Kältemitteleigenschaften gefragt. Bei der Auswahl des ge-
eigneten Kältemittels muss deshalb individuell entschieden und 
Investitions-, Installations- sowie Betriebskosten der jeweiligen 
Anlagen kritisch hinterfragt und bewertet werden. Denn das rich-
tige Zusammenspiel zwischen Kältemittel und Systemdesign ist 
entscheidend für die Gesamteffizienz der Anlage.
Für die Kältemittel-Auswahl ist die gesamte Klima- und Wärme-
pumpenleistung im Lebenszyklus der Produkte entscheidend. 
Daher wird auch Daikin weiterhin auf unterschiedliche Kältemit-
tel setzen und jeweils das Kältemittel einsetzen, das die Aspekte 
Sicherheit, Umweltverträglichkeit, Wirtschaftlichkeit und Energie-
effizienz in dem jeweiligen Anwendungsbereich am besten erfüllt .

Sichere Handhabung von 2L-Kältemitteln
Die Klassifizierungsnorm ISO 817:2014 stuft Kältemittel nach ihrer  
Entflammbarkeit in vier Klassen ein. Einige Kältemittel mit nied-
rigem GWP wie R-32, Ammoniak und HFO-Kältemittel sind in 
Klasse 2L eingestuft und gelten damit als schwer entflammbar :
•	 Klasse 1 – keine Flammenausbreitung
•	 Klasse 2L – schwere Entflammbarkeit
•	 Klasse 2 – entflammbar
•	 Klasse 3 – leichte Entflammbarkeit.

Der Autor 
Volker Weinmann, Beauftragter Politik, Umwelt, 
Verbände bei der Daikin Airconditioning Germany GmbH

Positive Eigenschaften von R-32
•	 niedriger GWP von 675
•	 niedrige Kältemittelfüllmenge
•	 Reinstoff (flüssig und gasförmig nachfüllbar)
•	 erleichterte Wiederaufbereitung sowie Wiederverwendung
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Von der F-Gas-Verordnung am stärksten betroffen ist die 
Kältetechnik.

Der Stufenplan der F-Gas-Verordnung
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In der GHS-Klassifizierung, die auch auf dem Sicherheitsdaten-
blatt und den Gasflaschenetiketten abgedruckt ist und vor allem 
als Grundlage für internationale Transportbestimmungen dient, 
sind viele 2L-Kältemittel bislang in Kategorie 1 (entzündbare Gase) 
eingeordnet. Die Brennbarkeit galt für viele Anwender bisher als 
wesentliche Barriere für deren Einsatz. Hersteller weisen jedoch 
darauf hin, dass das Risiko in der Praxis sehr gering ist. In den 
meisten Klimaanlagen und Wärmepumpen-Anwendungen können  
2L-Kältemittel gefahrlos verwendet werden. Voraussetzung ist – 

wie bei allen Kältemitteln –, dass die Anweisungen der Geräte-
hersteller und der Lieferanten von Kältemittelgasflaschen sowie 
die europäischen und nationalen Sicherheitsbestimmungen ein-
gehalten werden.
Grundsätzlich gilt, dass im Umgang mit 2L-Kältemittel für aus-
reichend Belüftung bei allen Arbeiten gesorgt werden soll. So ist 
sichergestellt, dass sich kein brennbares Luft-Kältemittel-Ge-
misch bilden kann. Bei der Befüllung darf keine Luft ins System 
gelangen und nach dem Befüllen muss überprüft werden, ob der 
Druck im System der Temperatur des Kältemittels entspricht. 

Fazit
Die F-Gas-Verordnung erfordert in den kommenden Jahren eine 
drastische Reduktion der Menge an CO2-Äquivalenten am Kälte-
mittelmarkt. Kältemittel in der Gewerbekälte müssen bereits ab 
2018 durchschnittlich einen GWP von 750 vorweisen, ab 2020 muss 
dieser bis unter 500 sinken. Das führt dazu, dass das heute vor-
zugsweise eingesetzte Kältemittel R-404A langsam vom Markt 
verschwinden wird. R-134a wird spätestens ab 2022 folgen.
Kältemittelgemischen mit geringer Brennbarkeit wird in Zukunft 
in der Gewerbekälte ein Marktanteil von 25 % vorausgesagt. In 
kleineren und mittleren Split-Klimaanlagen müssen ab dem Jahr 
2018 Kältemittel eingesetzt werden, die durchschnittlich einen 
GWP von 1.500 haben – ab 2022 sogar nur mehr einen GWP von 
750. Ein frühzeitiger Umstieg auf umweltfreundliche Kältemittel 
wie R-32 ist dadurch unumgänglich. 

Tabelle 2

Kältmittel im Vergleich

Bezeichnung GWP Sicherheits-
gruppe

Zusammen- 
setzung

Anwendungsgebiet Einstoffkältemittel/
Gemisch

R-404A 3.922 A1 44 % R-125,  
4 % R-134a,  
52 % R-143a

gewerbliche Kälteanlagen, Kälteanlagen im Lebens- 
mitteleinzelhandel (LEH)

Gemisch

R-134a 1.430 A1 – Automobil AC, gewerbliche Kälteanlagen Einstoffkältemittel

R-449A 1.397 A1 24,3 % R-32,  
24,7 % R-125,  
51 % R-513A

gewerbliche Kälteanlagen Gemisch

R-407H 1.490 A1 32,5 % R-32,  
15 % R-125,  
52,5 % R-134a

gewerbliche Kälteanlagen Gemisch

R-1234yf 4 (<1) A2L – Automobil AC, Kühl- und Gefriergeräte Einstoffkältemittel

R-1234ze 7 (<1) A2L – Kaltwassersätze, industrielle Anwendungen Einstoffkältemittel

R-744 (CO2) 1 A1 – Kaskadenkälteanlagen in der Industrie, Kälteanlagen  
im Lebensmitteleinzelhandel (LEH)

Einstoffkältemittel

R-717  
(Ammoniak)

0 B2L – Industriekältetechnik (z. B. in Kühlhäusern, Brauereien 
und Schlachthöfen), kompakte Kaltwassersätze

Einstoffkältemittel

R-410A 2.088 A1 50 % R-32,  
50 % R-125

Wärmepumpen- und Klimaanlagen im unteren  
Leistungsbereich

Gemisch

R-32 675 A2L – Wärmepumpen- und Klimaanlagen im unteren  
Leistungsbereich

Einstoffkältemittel

R-290 (Propan) 3 A3 – Wärmepumpentechnik, steckerfertige Gefriergeräte  
im LEH

Einstoffkältemittel

Tabelle 1 

Kältemittel-Alternativen für Kälte-, Klima-, Kaltwasser- und  
Lüftungstechnik

Anlagentyp Aktuell häufig im 
Einsatz

Alternativen

stationäre  
Kälteanlagen

R-134a, R-404A,  
R-410A, R-507A, 
R-717 (Ammoniak), 
R-290 (Propan),  
R-744 (CO2)

R-407H, R-448A,  
R-449A, R-32, HFOs

stationäre Klimageräte 
und Wärmepumpen

R-410A R-32, R-290 (Propan), 
R-1234ze

Kaltwassersätze und 
Lüftungstechnik

R-410A, R-134a,  
R-717 (Ammoniak)

R-32, R-1234ze,  
R-1234yf, R-450A


